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97 Öffentliches Auftragswesen

Norm

BVergG 2006 §103

BVergG 2006 §25 Abs5

BVergG 2006 §29

BVergG 2006 §69 Z3

32014L0024 Vergabe-RL Art29

Rechtssatz

Die Eignung eines Bewerbers ist bei einem zweistu8gen Verhandlungsverfahren in der ersten Stufe zu prüfen, weil nur

geeignete Bewerber ausgewählt und somit zum weiteren Verfahren zugelassen werden können. Auch § 69 Z 3 BVergG

2006 sieht vor, dass die Eignung bei einem Verhandlungsverfahren grundsätzlich spätestens zum Zeitpunkt der

Au;orderung zur Angebotsabgabe vorliegen muss. Daraus ergibt sich, dass die Eignungsanforderungen bereits in der

ersten Stufe - und somit in den Teilnahmeunterlagen - abschließend und hinreichend bestimmt bekannt gegeben

werden müssen, weil nur so eine nachvollziehbare Überprüfung des Vorliegens der Eignung gewährleistet werden

kann bzw. nur dann die Möglichkeit besteht, allenfalls unsachliche oder unbestimmte Eignungsanforderungen zu

bekämpfen.
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